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gan = bei BFbauungsplgneii'in'der Regel :ler Ortsbürgemieister.: durch l
nie Ausfertigung die Übereiustiümung des kxtlichen und zeichnen- l
schen Inhaltes der Nomiurkunde mit .deh Willen des Rechtsetzungs= 1 ,
berechtigten sowie die Einhaltung..des Hür die Nomtgebung gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahrens t?e2eygt. .Aus dieser Zweckbestimmung
der Ausfertigung folgt, daß der 'Bürgemieister in dem. Zeitraum. zwi-
schen dem Absd)luß dës NorÜäuEsteUÜngsverfäbrens .(wozu auch das
Verfahren gemäß $ ] 1 Baugesetzbuch zählt) und der Verkündung der
Rechtsnorm unter Angabe dßs entsprechenden Datums die Planurkun-
de ggf. auch die textlichen Festsetzungen unterzeichnen muß.
Gemäß $ 215 Bs. 3 Baugesetzbuch ist die Möglichkeit eröffnet. Aus-
fertigungsfehler rückwirkend. oder.für die Zukunft durch Neuvomah-
me der fehlenden Verfahrenshandlung durch das zuständige Organ zu
heilen" Zusätzlich ist die Satzung emeut gemäß $ 12. Baugesetzbuch
ilV. m. $ 24 Abs. 3 Gemeindeordnung ortsüblich bekannt zumachen.
Nach Uberprüfung der Bebauungspläne der Ortsgemeinde Hetenlei-
delheim wurde festgeskllt, daß es verschiedenen Beb4uudgsplan$at-
zungen an einer ordnungsgemäßen Ausfertigung mangelt. Die neuaus-
geFeMgten Pläne werden im folgenden bekanntgemacht:
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Hinweise: .' .. .
Folgende }iinweise gelten air äle oben bekanDtgemachten Bebau-
ungspläne:
Nach $ 44 Abs; 3 Satz l und 2 sowie Abs. 4 des Baugeëetzbuchës köil-
neq für:Eingriffe. h ehe bisher zulässige Nutzung.äutQli.Idieëen Bebau-
ungsplan Entschädigungsansprüche geltend gemacht.werden:;benn die
in den $$. 39 bis.4ß .des Baugesetzbuches .bezeiQhqetep'.VqnHögens-
nachteile eingetreten sind: Ein Entschädigihgsanlprugh. er4i.seht,.Wenn
Ficht innerhalb von drei Jalrreh. nach ÄblätÜI.kids' KalendeÜahreëiLin
dem die:yennögeiisnachteile eingeüeteil 'siilä, die-fälligkeit des; An-
sptüchs herbeigefilhrt wird
Nach $"215 Abs; l des Baugesetzbuchësli#ëinë :Verletzung deF in $
214 Ab$. 1 N}. l und 2 des Baugesetzbuches bezeighnetenVerfaluens-
oder Formvorschriften bëi der Aufstëllllng tliesëë Bebauungsplanes
unbeachtlich.. wenn sie nicht innërhälb eines .Jahres.beit.dieser Be-
kanntlnachiihg schädlich gegenüber dër*Gëm:eindeverwaltuiig. geltend
gemacht $orded ist '. :. !; :{ ,:-::u,'..f :";;;f:J] ;ë.a..i>;.i'
Mängel. der ;Abwägung sind unbeachtlich;"wind Ëie 'nicht iiÜerhälb
von. siebenl Jahren seit diner Bekanjltmaëhupg FchriftlicblËegeÖüber
der Gemeindeverwaltung geltend gemacht worden find; Der Sachver-
halt, der die: Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzule:

Nach $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz ist. ëine
Verletzung der Bestunmungen über
1: Ausschlil:ßungsgründe($ 22 Abs.. 1) uud
2. die Einberufung lind die Tagesordnung von Sitzungen des Gemein-
derates($34) unbeachtlich, wennsienicht innerhalb eines:James nach
der öffentl:lehen Bekanntmachung der Satzung schriftlich. unter Be-
zeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begdindën
können, gegenüber der Gemeihdevefwaltung geltend ËeÜacht worden
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Genehmigung des. Teilbebäuungsplanq .'i'liefenthal!!
Straße'=:Nackterweg" ;:":,': ;:.- ::-.. :.;''- ' ' .. .. ;:
Der vom äemeidderat io der Sitzung +öm 9..5.1963 .alg ßatzuQË ber
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gesetz genelunigt.
Dië Erteilung äer Genehmigung. v/hd hermit bekanntgemacht.
D® Gebiet des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt l . : :. . .
Im Norden durch die Landessüaße Nr. 453.-(riefenthaler $tlaße)} ylt
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Nach Neuausfertigung .bitt der Bebälulgsplan mit. dieser BekelTlipa-
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Bedtäti

r Bebauung3plap ba$ mit l;oxtllchen i'estaetzubgen wid Begrtindt
dez' Zeit .vom 3.4.1963 bls 3.5.1963 öffentlich zur EinsichE-

]me aufgezogen. Während der Auslegung wurden keine Bedenken
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